










































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

Voranschlagsverordnung – Textliche Erläuterungen 

 

Textliche Erläuterungen 
 

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in 

der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2026 

 

 

1. Wesentliche Ziele und Strategien: 

 

Der Voranschlag 2026 der Gemeinde Dellach im Gailtal wurde nach den Grundlagen der VRV 

2015 erstellt. Die Veranschlagung erfolgt im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt. Die 

Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit stehen im Vordergrund. 

Durch sparsame Planung und gering budgetierte investive Maßnahmen, wird im Ergebnis- 

und Finanzierungshaushalt ein leicht negatives Ergebnis ausgewiesen.  

 

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 

 
Die Einnahmen sowie Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 wurden in Anlehnung an das 
Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.  

 

Zu den größten Ausgabenpositionen zählen der Kapitaltransfer an das Land Kärnten für 

Maßnahmen zur Sozialhilfe mit € 542.700,00, der Transfer an das Land Kärnten für die 

Betriebsabgangsdeckung der Spitäler in Höhe von € 248.600,00, die Beiträge an den 

Pensionsfonds Mitarbeiter mit € 154.200,00, der Transfer an den Schulgemeindeverband in 

Höhe von € 111.300,00, sowie die Landesumlage Kärnten in Höhe von € 43.600,00. 

Die Ertragsanteile konnten mit einem Betrag von € 1.288.700,00 veranschlagt werden.  
 
Das Globalbudget ist in Höhe von € 637.100,00 veranschlagt. Darin enthalten sind die 
bereits in den Vorjahren gebundenen Bedarfszuweisungsmittel mit € 153.100 und der Rest 
von € 484.000 musste zur Abgangsdeckung des operativen Haushalts veranschlagt werden 
und steht zu keiner neuen Bindung zur Verfügung.  
 
Die Finanzzuweisung des Bundes betragen 2026 € 120.100,00.  
 
Der IKZ-Bonus 2026 mit € 50.000 wurde entsprechend dem Jahr 2025 für die 
Kompensierung der Umlage des Schulgemeindeverbands veranschlagt.  
 
Weitere größere Einnahmepositionen sind die Grundsteuer A und B in Höhe von € 
83.800,00, sowie die Ortstaxe in Höhe von € 63.000,00.  
 
Der Personalaufwand wurde mit einer Erhöhung von 2% gegenüber dem Jahr 2025 
veranschlagt.  



 
Im Bereich Instandhaltung von Straßen wurde ein Betrag in Höhe von € 90.000,00 
veranschlagt.   
 
Im investiven Bereich wurde veranschlagt:  
 
- Konvektomat für den Kindergarten €12.000 
 
Investitionen für das örtliche Entwicklungskonzept und die Neuanschaffung eines Traktors 
für den Wirtschaftshof konnten nicht in den Voranschlag 2026, auf Grund fehlender 
Finanzierungszusagen, aufgenommen werden.  
 
Die Gebührenhaushalte konnten positiv bzw. ausgeglichen veranschlagt werden. 



 

3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 

 

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

 

 

 

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

 

  

 
1 Entspricht dem SALDO 00 gemäß Anlage 1a VRV 2015. 
 
2 Entspricht dem SALDO 5 gemäß Anlage 1b VRV 2015.2 Siehe § 8 K-GHG. 

 VA 2026 

Erträge € 3.727.300,- 

Aufwendungen € 3.737.100,- 

Nettoergebnis vor Haushaltsrücklagen € 0, - 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen  

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen1 - €  9.800,- 

 VA 2026 

Einzahlungen operative Gebarung € 3.551.600,- 

Auszahlungen operative Gebarung € 3.406.100,- 

Einzahlungen investive Gebarung € 0,- 

Auszahlungen investive Gebarung € 40.500,- 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit € 123.700,- 

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung2 - € 18.700- 



3.3. Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft 
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